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Vorwort

Das Recht ist eine Form der Betrachtung, daraus folgend der Ordnung der „Welt
desMenschen“. DiesesWort muss dabei in einemweiten Sinnverstanden werden. Es
beinhaltet nicht nur seine „Umwelt“ im heute rechtlich gängigen Sinn, sondern auch
seine „innere Welt“, sein Denken, seine Gefühle, sein Gewissen. All dies wird
„rechtlich geordnet“, in Kategorien erfassbar, in seinen darin begegnenden Inhalten
rechtlich wirksam, fürMenschen verbindlich. Die rechtliche Stufe, auf welcher dafür
die entscheidenden Weichen gestellt werden, ist seit Jahrhunderten, vor allem aber
gegenwärtig in Deutschland, die des Staatsrechts, positiv ausgeprägt im Verfas-
sungsrecht.

Menschliches Denken, wissenschaftlich vertieft, wird hier in mehreren Per-
spektiven orientiert, in deren Sicht es Ordnungskräfte entfaltet:

- Im Blick zurück, auf bisher Geschehenes, Erfahrenes: in Tradition.

- Im Blick voraus, auf Künftiges: in Prognose.

- Im Blick nach innen: in den Menschen hinein: in Personalismus.

- Im Blick nach unten: auf das Ende, das Sterben: im Tod.

- Im Blick schließlich nach oben: in dessen Gegenrichtung: in Unendlichkeit.

Alle diese „Richtungen“ stehen in Spannungen zueinander – und doch sind sie
zusammenzusehen in der Ordnung des Staatsrechts:

Der Verfasser hat den ersten vier dieser Perspektiven jeweils verfassungsrecht-
liche Grundsatzabhandlungen bereits gewidmet*. Ihre Sichten müssen auch die nun
folgende letzte derartige Untersuchung begleiten, in ihrem staatsrechtlichen „Blick
nach oben“: in die „Unendlichkeit(en)“, den „Himmel des Rechts“.

Ausgegangen wird auch hier von bekannten Denkformen (staats-)rechtlicher
Dogmatik (etwa Offenheit, Dynamik, Ewigkeitsgeltung); sie werden auf ihre An-
wendungs- und Wirkungsmöglichkeiten in der tagtäglich begegnenden Praxis un-
tersucht (Normsetzung und -geltung, Freiheitssicherung). In all dem „ragen“ Un-
endlichkeiten ins (Staats-)Recht hinein, wirken dort in Dimensionen des Erkennens,
des erwartenden, hoffenden Willens.

* Tradition im Staatsrecht, Vergangenheit als Zukunft (2014); Prognose im Staatsrecht.
Zukunft in Vergegenwärtigung (2015); Personalismus. Individualethik im Staatsrecht (2015);
Tod im Staatsrecht. Sterben in der Demokratie (2016). Für die laufenden Referenzen auf diese
Untersuchungen muss daher um Verständnis gebeten werden, da die vorliegende sie ja in ihren
Ergebnissen gewissermaßen fortsetzt.



Eine solche Betrachtung ist, soweit ersichtlich, bisher noch nicht zusammen-
fassend versucht worden, mögen auch vielfache, durchaus dogmatische Ansätze zu
ihr laufend begegnen.

Der Verfasser kann also nur auf die Nach-Sicht des Lesers hoffen, wenn er solches
in Vor-Sicht unternimmt.

München, im Dezember 2016 Walter Leisner
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Einleitung

1. Das Recht: „Wissenschaft des Bestimmten“

„Das Recht“ als solches ist, seinemWesen nach, etwas wesentlich „Bestimmtes“.
Nur als ein dergestalt „fest Definiertes“ kann es „gelten“, also überhaupt wirken,
Ergebnisse durch seine Anordnungen hervorbringen. Diese, die so geschaffenen
„Rechtslagen“, müssen ebenso bestimmt sein wie der (an)ordnende Wille, der sie
schafft. Nur darin können diese Rechtssituationen eine Realität werden, zu einer
politischen Wirklichkeit, dass „Rechtsträger“, welche wiederum durch das Recht
bestimmt werden, diese Ordnung(en) in all ihren Elementen befolgen, damit sie als
Realität (an)erkennen, erhalten, verändern.

„Das Recht“ ist, nach seinem Verfahren wie in seinen Inhalten, das „wesentlich
Bestimmende“, daher muss es wesentlich bestimmbar sein. Diese Bestimmbarkeit
erwächst ihm allein aus Grenzziehungen, welche jeweils ein aus der Wirklichkeit
„Herausgegriffenes“ zur festen „Rechtslage“ werden lassen, dem aus ihr kommen-
den, auf ihrer Festigkeit gegründeten Rechtsbefehl überhaupt erst Wirkungskraft
verleihen.

Die „rechtliche Begrenzung“, die „Rechtsschranke“ ist daher dem Recht we-
sentlich, sie konstituiert auch erst den Rechtsinhalt. Das Recht ist also etwas „we-
sentlich Begrenztes“. Ohne Schranken scheint es nicht zu existieren.

Getragen wird dieses Recht von Willenskräften, es erscheint in Willensent-
scheidungen. Sein Wille richtet sich auf ein Ziel, ist darin ebenso notwendig und
wesentlich bestimmt wie das Ziel, der Zweck, dem es zustrebt.

„Das Recht“, „die Jurisprudenz“ als dessen Zusammenfassung, muss also we-
sentlich „Disziplin“ sein, Wissenschaft der Bestimmtheit; - „Distinguendum est“
steht über ihr.

Dies alles erscheint als selbstverständlich, ja als banal.

2. Das Grenzenlose im Recht –
Bedeutung einer Untersuchung

Doch nunmuss kritischeBesinnung einsetzen: Sieht sich dieses Recht wirklich, in
seiner täglichen Praxis wie gerade auch in seinem wissenschaftlich vertiefendem
Bemühen, als etwas stets Begrenztes, als etwas jedenfalls wesentlich „Grenzorien-
tiertes“? Seine Begriffsklarheit wird allgemein gelobt, weithin ausdrücklich – und



angestrebt; die „Rechtsstaatlichkeit“1 macht sie im positiv geltenden Staatsrecht zu
dessen Grundpflicht. Recht also – eine „Befehlsrechnung“, eine „Begriffsmathe-
matik“? So sehen und befolgen es die meisten Juristen, ihre Befehlsempfänger. Und
wie leben sie damit?

Ihre Rechtswelt ist „durchsetzt“, geradezu „grenzenlos“, mit Begriffen, Zielen,
Bemühungen von und nach – dem Gegenteil, nach etwas „Unendlichem“. Dieses
Wort ist „schön“, „gut“: Es öffnet, es erlaubt – fast alles Wünschbare, ja als ob dies
„schon da sei“; jedenfalls wirkt es in seiner begeisternden politischen Kraftspende.
Ausdrücklich bezieht sich dieses Recht bereits auf eine der menschlichen Denk-
kategorien im kantischen Sinn, auf die Zeit, in der „Ewigkeitsentscheidung“ der
Verfassungsgeltung (Art. 79 Abs. 3 GG). Im Folgenden gilt es, diesen so „plasti-
schen“ Unendlichkeitsbegriff zu erweitern auf „unbegrenzte, unbeschränkte, gren-
zenlose Geltung“, in allem und jedem. In diesem erweiterten Sinn wird „Unendlich“
im Folgenden denn auch gebraucht.

Bedeutungen und Wirkungen der so umschriebenen „Unendlichkeit“ in der ju-
ristischen Dogmatik, des Staatsrechts vor allem, sind, soweit ersichtlich, bisher als
solche noch nicht Gegenstand vertiefender Untersuchung. Eine solche steht aber an –
aus zwei Gründen vor allem:

- „Unendlichkeit“ stellt das Problem derGrenzen der Begrifflichkeit des Rechts als
solchen, insbesondere von dessen höchster Normstufe, der Verfassung, damit eine
rechtliche Wesensfrage schlechthin. Gibt es hier „Grenzen der Grenzen des
Rechts“ überhaupt, jenseits derer dann etwas beginnt/liegt wie Unendlichkeit?
Wirkt Schrankenlosigkeit, mit welchen Inhalten, in welchen Formen auch immer,
nicht doch „hinein“, „hinüber“ in die „Rechtswelt“ des Verfassungsrechts – wenn
ja, mit welchen dogmatischen Effekten? Beginnt mit Setzung von, mit Verwei-
sung auf Rezeption von „Unendlichkeiten“ im Staatsrecht dort notwendig ein
„Regressus in Infinitum“, in einer Dynamik von „Begrenzung(sversuch)en des
Unbegrenzbaren“, in immerweiterer Suche nachGrenzen desRechts?Wird damit
eine Dynamik in Gang gesetzt, im Verhältnis zwischen Ordnung(sanstrengung)
und „dem zu Ordnenden“? Darin stellen sich Grundfragen einer rechtlichen
„(Begrenzungs-)Dogmatik“ schlechthin.

- Dem „Unendlichen“ sind, unabhängig von diesen intellektuellen Begriffspro-
blemen, „dynamisierende Kräfte“ eigen, jawesentlich, die juristisches Denken als
solches (um)gestalten können. Hier kommen erfinderische Potenziale zum Vor-
schein, zum Einsatz: in der Begeisterungskraft, in einer Entdeckerfreude neuer
„Rechtsländer“, -kontinente, -welten. Juristische Phantasie tritt in dieser so
nüchternen Wissenschaft hervor, neue Denkformen entstehen. Der Begriff der
„Mutterrechtlichkeit“ hat dies bereits zu beschreiben, ja zu erfassen versucht,

1 Zur Rechtsstaatlichkeit vgl. Sommermann, K.-P., in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG
6. Aufl. 2010, Art. 20 Rn. 227 ff.
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gerade im Verfassungsrecht2. Damit wird das Staatsrecht von der Grenzenlosig-
keit seiner Ordnungsgegenstände, von seinem kantischen „Raum“ aus (weiter)
geöffnet zur Un-Endlichkeit der Zeit – „von Ewigkeit zu Ewigkeit“, wie die tief-
sinnige Übersetzung der Kirche für das eine „in aeternum. Amen“ lautet, darin das
Eine Unendliche widerspiegelnd.

Denkformen und Denkkräfte: Die Verbindung beider bedeutet „Dogmatik“ im
Staatsrecht. Beides in Einem gerät im „Unendlichen“ in eine Dynamik, in der die so
bewegungslos im Recht geordnete Welt – eppur si muove, i. S. des Galilei.

Es mag dieses Unendliche als solches ein juristisches Geheimnis bleiben. Sich
ihm nähern, in platonischem Dis-Kurs, das sollte aber Aufgabe, ja Ideal eines
Staatsrechts sein, und dieses schien sich einst in einer römisch-kaiserlichen Impe-
rialität, am Ende der philosophierenden Antike, im Suchen und Auffinden zahlloser
einzelner, begrenzter rechtlicher Weisheiten im Corpus Iuris zu verlieren – gerade
darin aber hat es bis heute, geradezu un-endlich gewirkt. Dies ist rechtliches Erbe, als
Aufgabe, es zu erwerben, in einem „Der Unendlichkeit Nach-Gehen“ im Staatsrecht.

Ein römischer Lehrer des hier Suchenden hat ihm schon vor vielen Jahrzehnten
vom Wort eines früheren brandenburgischen Pandekten-Juristen berichtet, das ihn
zutiefst bewegt habe; das Zitat ist im unendlichen Vergessen verschwunden. Sein
Inhalt war: Wir suchen im Deutschen Reich nach dem Recht auf Römischen Spuren.
Sie sind klar wie alles Antike. Doch unsere Gefahr – vielleicht „unser deutsches
Schicksal“ (mag man heute hinzufügen) ist und bleibt: „Nos autem semper in in-
finitum…“. Gilt hier ein „vestigia terrent“ des Rechts, wenn es in Unendlichkeit
führen will?

3. Die staatsrechtliche Dimension des Unendlichen:
„Allmacht des Staates“

„Imperiales Denken“ beherrscht noch immer die Jurisprudenz, im Öffentlichen
Recht, vom Völkerrecht und seiner Weltherrschaftssuche bis zum „Totalen Staat“,
wenigstens in dessen Streben nach rechtstechnischer Perfektionierung all seiner
Ordnungsinstrumente, politisch weit konkreter bereits im Unendlichkeitsstreben der
„Allmacht des Staates“.

Dies ist die Grundkonzeption des gesamten Öffentlichen Rechts seit von einem
solchen gesprochenwerden kann: sei es für denmenschenbildenden (Ideal-)Staat der
Antike3, im „Gottesstaat“ des Cäsaropapismus (oder des Islam), oder für dieOrdnung

2 Zur „Mutterrechtlichkeit“ bringt Art. 2 GG normative Inhalte „aus sich hervor“ – dies ist,
schutzrechtlich gewendet, von der h. L. anerkannt für die sog. „unbenannten Freiheitsrechte“.
Nachw. in Starck, Chr., in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG 6. Aufl. 2010, Art. 2 Rn. 17 (FN 32
zur Rspr. des BVerfG).

3 Leisner, W., Platons Idealstaat und das Staatsrecht der Gegenwart, vgl. Anregungen,
Mahnungen in den „Gesetzen“: Zu einem Bildungsstaat, 2015.
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